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Fundstelle: https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/

OrdnungsgeldVollstreckung/Jahresabschluesse/

Jahresabschluesse_node.html

Gesetz: § 355 HGB

Die  Erstellung  eines  Jahresabschlusses  gehört  zu  den  grundlegenden

Pflichten von Kaufleuten und Handelsgesellschaften. Bestimmte Unternehmen

-  insbesondere  Kapitalgesellschaften  -  sind  verpflichtet,  ihre

Rechnungslegungsunterlagen  elektronisch  offenzulegen.  Geschieht  die

elektronische Übermittlung nicht  rechtzeitig  oder  nicht  vollständig,  führt  das

Bundesamt für Justiz ein Ordnungsgeldverfahren durch1.

Für den Bilanzstichtag 31.12.2022 müssten die Übermittlungen grundsätzlich

bis zum 31.12.2023 erfolgen. 

Erfreulich für die Praxis:  Das Bundesamt für Justiz wird in Abstimmung mit

dem  Bundesministerium  der  Justiz  gegen  Unternehmen,  deren  gesetzliche

Frist zur Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen am 31.12.2023 endet,

vor dem 2.4.2024 kein Ordnungsgeldverfahren nach § 335 HGB einleiten. 

Impressum www.neufang-akademie.de

Alle  Rechte,  auch  die  des  auszugsweisen  Nachdrucks,  der  fotomechanischen
Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie), der Veröffentlichung im Internet sowie der
Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.
Neufang  Akademie,  Leibnizstr.  5,  75365  Calw,  Tel.  07051/931160,  Telefax
07051/9311699, E Mail info@neufang-akademie.de, www.neufang-akademie.de

1 https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/OrdnungsgeldVollstreckung/Jahresabschluesse/
Jahresabschluesse_node.html (Stand: 25.12.2023).
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